
Vorurteile - Geistig Behinderte seien besonders triebhaft. Deshalb bedùrften sic cines be-
sonderen Schutzes voranderen wie vor sich selbst. (Eme Konsequenzdaraus ist
ihre Isolierung von allen Erscheinungsweisen der Sexualitàt, was besonders
deutlich wird, wenn als erzieherische Komponente dieser Auffassung Eltern
empfohlen wird,z. B. einen achtjàhrigengeistig Behinderten nicht mehr zu kiis-
sen oder ihn auf den Schoß zu nehmen, weil ihndies sexuell stimulierenkônnte.)

- Geistig Behinderte seien besonders gefàhrdet, sexuell mißbraucht zu werden.
- Geistig Behinderte seien auch in ihrer Sexualitàt behindert, was zu perversen

Àußerungsformen der Sexualitàt fuhre, so z. B. auch zu exzessiver Onanie oder
Homosexualitàt.

Dazu ist festzustellen

Geistig Behinderte
nicht triebhafter
und gefâhrdeter

als andere

Geistig Behinderte sind nicht triebhafter als andere Menschen. Im Gegenteil: Je
schwererund umfassenderihre Behinderungist,desto mehr istoft auch die biologi-
sche Grundlage sexueller oder damit in Zusammenhang stehender Funktionen be-
eintrâchtigt. So bleiben sehr schwer behinderte Menschen in ihrer sexuellen Ent-
wicklungoftsehr langeauf ihren eigenenKôrperbezogenbzw.nur ihrerunmittelba-
ren Umgebung zugewendet.

Daß geistig Behinderte besonders gefàhrdet seien, làl3t sich aus entsprechenden
statistischen Erhebungennicht ableiten.

Auffâllige Formen
sexuellen Verhal-

tens - Folgen
vorenthaltener

Erziehung

Finden wirbei geistigBehinderten z.B. exzessiveFormen der Onanie,wieich dies
auch in meiner Praxis erfahren habe, so sind dièse meist darauf zurùckzufùhren,
dal3 die Entwicklung ihrer Sexualitàt zur partnerschaftlichen Beziehung erheblich
beeintrâchtigt wurde oder sich durch jahrelange Anstaltsverwahrungmit Gleichge-
schlechtlichen nur einseitig entwickeln konnte.

ZweiBeispiele:0., einhirngeschàdigterJunge,dersichsehrautistisch verhieltund
vondem wirannehmenmußten, daß sichseinepsychische EntwicklunginRichtung
einer Psychosevollzog, fandich wiederholt aufder Toilette oder ananderen Platzen
damit beschàftigt, daß er mit einem Stock oder Lineal auf sein eregiertes Glied
schlug.Er lachte dabeiundschiensehrerregt, obwohlersichblutende Wunden zu-
fugte. Erst dadurch verstàrkt auf ihnaufmerksam geworden, konnteich feststellen,
daß Schamhaare tiefin seine entzùndeteEichel eingewachsenwarenunderzudem
cine sehr verengteVorhauthatte.Dièses von einigenalssexuellePerversitàt beur-
teilte Verhalten, das aufseine Behinderungzurùckgefùhrtwurde, trat von heute auf
morgen nichtmehr auf, nachdem erentsprechendmedizinisch behandelt worden
war,durch pàdagogischeHilfen seinen Pénis als TeilseinesKôrperskennen lernen
undsichselbstentsprechendhygienisch versorgenkonnte. DieElternhatten schon
làngere Zeit die hygienische Versorgung ihres nahezu erwachsenen Sohnes im
Genitalbereich aus moralischen Skrupeln eingestellt.

Einanderer Jugendlicher wurde wegensemerAggressivitàt gegenMitschuler fort-
schreitend auffàlliger. Er wùrgtesic undzwangsiczuSpielenoder Arbeiten, die er
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